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Fevienregion

Mettn  OMendery ¢ Lovmarasin

NIEDERSCHRIFT UBER DIE
OFFENTLICHEN TAGESORDNUNGSPUNKTE DER
SITZUNG DES GEMEINDERATES

Sitzungsdatum:
Beginn:

Ende

Ort:

Mittwoch, 22.04.2026

19:00 Uhr

20:53 Uhr

im Sitzungssaal des Rathauses

Erster Birgermeister
Achatz, Stefan

Mitglieder des Gemeinderates

Biller, Andreas
Freundorfer, Josef
Gegenfurtner, Johanna
Geiger, Ingrid

Gihl, Roland

Kraus, Alois

Kraus, Werner

Peschl, Anna Elisabeth
Pinzl, Florian

Prem, Christian

Reichl, Beatrice
Schlemmer, Hans Hugo, Dr.
Sixt, Claudia

Schriftfihrer

Menacher, Josef

Verwaltung

Kerth, Martina
MUhlbauer, Lena

AuBerdem waren anwesend:

ANWESENHEITSLISTE

Abwesende und entschuldigte Personen:



Mitglieder des Gemeinderates

Ebner, Roland, Dr.
Oswald, Christian

Abwesende und unentschuldigte Personen:

Mitglieder des Gemeinderates

Stieglbauer, Stefan
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TAGESORDNUNG

Offentliche Sitzung

1.
2.

2.1

2.2

10.
11.

Genehmigung der letzten 6ffentlichen Niederschrift

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Uberarbeitung bzw. Neuaufstellung des
Fldchennutzungsplanes mit Landschaftsplan
Vorlage: Bau/175/2026

hier: Abwdgung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen zur BUrger- und
Fachstellenbeteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB
Vorlage: Bau/176/2026

hier: DurchfUhrung der Offentlichkeits- und Fachstellenbeteiligung nach § 3 Abs. 2
und § 4 Abs. 2 BauGB
Vorlage: Bau/184/2026

StraBenverkehr;  Kommunale  Verkehrsiberwachung  hier:  Beratung und
Beschlussfassung Uber weitere Mitgliedschaft im Zweckverband kommunale
Verkehrsuberwachung Sudostbayern

Vorlage: Bau/167/2026

Energieversorgung; Strombeschaffung ab dem Jahr 2027 hier: Beschlussfassung Gber
die Ausschreibung
Vorlage: Bau/172/2026

Wasserversorgung; Neubau einer Wasserleitung (Verbundleitung) von Medernberg
bis Leithen hier: Beschlussfassung Uber die DurchfUhrung der BaumaBnahme
Vorlage: Bau/186/2026

Finanzwesen; Ortliche Profung der Jahresrechnung 2024 Feststellung der
Jahresrechnung gemaB Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO)
Vorlage: K&/012/2026

Finanzwesen; Ortliche Prifung der Jahresrechnung 2024 Entlastungsbeschluss zur
Jahresrechnung 2024 gemdan Art. 102 Abs. 3 GO
Vorlage: K&/013/2026

Freibad; Uberprifung der GebUhrensatzung fir das Freibad der Gemeinde hier:
Anpassung der EintrittsgebUhren
Vorlage: K&/011/2026

Mérkte und Ausstellungen; Festlegung der AusleihgebUhr fir die gemeindeeigenen
Marktbuden und Marktstdnde
Vorlage: FV/002/2026

Bekanntgabe von BeschlUssen aus nichtéffentlichen Sitzungen

Bekanntgaben, Winsche, Antrage
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Erster BUrgermeister Stefan Achatz eréffnet um 19:00 Uhr die Sitzung des Gemeinderates,
begrtBt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemdBe Ladung und Beschlussfahigkeit
des Gemeinderates fest.

OFFENTLICHE SITZUNG

1. Genehmigung der letzten offentlichen Niederschrift

Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Inhalt der Niederschrift Uber den offentlichen Teil der
Gemeinderatssitzung vom 01.04.2026 und genehmigt diese vollinhaltlich.

Einstimmig beschlossen

Ja 14 Nein 0 Anwesend 14

2. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Uberarbeitung bzw. Neuaufstellung des
Flachennutzungsplanes mit Landschaftsplan

2.1 hier: Abwagung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen zur Burger- und
Fachstellenbeteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

Beschluss:

Der Gemeinderat beschlieBt nach eingehender Erlduterung der eingegangenen
Stellungnahmen und deren Wurdigung durch die Anregungen und Bedenken der
Trager &ffentlicher Belange sowie der Burgerinnen und BUrger im Auslegungsverfahren so
zu behandeln, wie es sich aus der Anlage zu diesem Beschluss ergibt. Die Anlage ist
Bestandteil dieses Beschlusses und dem Beschlussbuch beigefigt.

Einstimmig beschlossen

Ja 14 Nein 0 Anwesend 14

2.2 hier: Durchfiihrung der Offentlichkeits- und Fachstellenbeteiligung nach § 3 Abs.
2und § 4 Abs. 2 BauGB

Beschluss:

Der Gemeinderat beschlieBt, die Verwaltung wird beauftragt, die Fachstellen- und
BUrgerbeteiligung gemdaB § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB fur die gednderten Fldchen
zeitnah durchzufGhren.

Einstimmig beschlossen
Ja 14 Nein 0 Anwesend 14
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3. StraBenverkehr;, Kommunale Verkehrsiberwachung hier: Beratung und
Beschlussfassung Uber weitere Mitgliedschaft im Zweckverband kommunale
Verkehrsiberwachung Sudostbayern

Beschluss:

Der Gemeinderat Bernried beschlieBt auf der Grundlage der vorliegenden
Verbandssatzung (VS) vom 7. Mai 2007, zuletzt gedndert durch Satzung vom 13.
November 2025, den Beitritt der Gemeinde Bernried zum Zweckverband , Kommunale
Verkehrsuberwachung Sudostbayern* (Mitgliedschaft).

Die den Gemeinden durch § 88 Abs. 3 ZustV grundsatzlich Ubertragenen Aufgaben zur
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG werden dabei auf
der Grundlage des § 4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 VS im nachfolgend genannten Umfang auf
den Zweckverband Ubertragen (Aufgabeniberiragung):

§ 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a (ruhender Verkehr)
§ 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben a und d hierzu (einschl. BuBgeldstelle)

§ 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe b (zul&ssige Geschwindigkeit)
§ 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben b und d hierzu (einschl. BuBgeldstelle)

§ 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe ¢ (Sonderverkehrszeichen)
§ 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben ¢ und d hierzu (einschl. BuBgeldstelle)

XX MK XX

Mehrheitlich beschlossen
Ja 10 Nein 4 Anwesend 14

4, Energieversorgung; Strombeschaffung ab dem Jahr 2027 hier: Beschlussfassung
Uber die Ausschreibung

Beschluss:

Der Gemeinderat beschlieft:

1. Die Ausschreibung der Stromlieferung ab dem Jahr 2027 soll durch erfolgen.
Nach Méglichkeit soll die Ausschreibung zusammen mit der Gemeinde Offenberg
und dem Markt Metten durchgefGhrt werden.

2. Der erste BUrgermeister wird beauftragt und ermdchtigt, mit  einen entsprechenden
Beratungsvertrag abzuschlieBen.

3. Der erste BUrgermeister wird beauftragt und ermdéchtigt, nach Abschluss der
Ausschreibung mit dem wirtschaftlichsten Anbieter den/die entsprechenden
Stromliefervertrag/Stromliefervertrdge abzuschlieBen.

Uber das Ausschreibungsergebnis ist der Gemeinderat in der n&chstmdglichen
Sitzung zu informieren.

Einstimmig beschlossen
Ja 14 Nein 0 Anwesend 14
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5. Wasserversorgung; Neubau einer Wasserleitung (Verbundleitung) von
Medernberg bis Leithen hier: Beschlussfassung Uber die Durchfihrung der
BaumaBnahme
Beschluss:

Der Gemeinderat beschlieBt, dass die BaumaBnahme ,Neubau einer Wasserleitung
(Verbundleitung) von Medernberg bis Leithen" im Jahr 2026 durchgefuhrt wird.
Die Bauaufnahme erfolgt unter der Voraussetzung einer RZWas Férderung.

Einstimmig beschlossen

Ja 14 Nein 0 Anwesend 14

6. Finanzwesen; Oriliche Prifung der Jahresrechnung 2024 Feststellung der
Jahresrechnung gemas Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO)

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt den PrUfungsbericht des Rechnungsprifungsausschusses zur
Kenntnis.

Der Rechnungsabschluss (Soll-Abschluss) wird vom Gemeinderat anerkannt und die
Jahresrechnung fUr das Jahr 2024 wird hiermit gemaB Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt.
Die Ergebnisse der Jahresrechnung ergeben sich aus einer Anlage zu diesem Beschluss
und ist dessen Bestandteil.

Einstimmig beschlossen

Ja 14 Nein 0 Anwesend 14

7. Finanzwesen; Ortliche Prifung der Jahresrechnung 2024 Entlastungsbeschluss zur
Jahresrechnung 2024 gemas Art. 102 Abs. 3 GO

Beschluss:

Der Gemeinderat beschlieBt gem. Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung des ersten
BUrgermeisters und der Verwaltung fur 2024.

Erster BUrgermeister Stefan Achatz nahm wegen persdnlicher Beteiligung gemans Art. 49
Abs. T GO an der Beratung und Beschlussfassung nicht teil.

Einstimmig beschlossen
Ja 13 Nein 0 Anwesend 14 Personlich beteiligt 1
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8. Freibad; Uberprifung der Gebihrensatzung fir das Freibad der Gemeinde hier:
Anpassung der Eintrittsgebihren

Beschluss:

Der Gemeinderat beschlieBt die Anpassung der GebUhrensatzung fir das Freibad
Bernried wie es sich aus der Anlage ergibt. Die anliegende Anderungssatzung ist
Bestandteil dieses Beschlusses.

Mehrheitlich beschlossen

Ja 13 Nein 1 Anwesend 14

9. Markte und Ausstellungen; Festlegung der Ausleihgebihr fir die
gemeindeeigenen Markibuden und Markistande

Beschluss:

Der Gemeinderat beschlieBt die AusleihgebUhren fUr gemeindeeigene Marktbuden und
Marktstdnde wie folgt zu dndern:

1. Geschlossene Marktbuden

FUr Vereine und Organisationen aus dem Gemeindebereich: 0,00 €
FUr Vereine und Organisationen auBerhalb der Gemeinde: 50,00 €
FUr Gewerbetreibende: 70,00 €

2. Offene MarktstGnde

FOr Vereine und Organisationen aus dem Gemeindebereich: 0,00 €
FUr Vereine und Organisationen auBerhalb der Gemeinde: 50,00 €
FUr Gewerbetreibende: 70,00 €

Die LeihgebUhr umfasst eine Leihdauer von einem Wochenende.

Ein Erwerb von Marktbuden und -st&nden wird nicht mehr angeboten.
Die An- und RUcklieferung der Buden ist Sache der Ausleiher.

Beim Verleih ist eine Nutzungsvereinbarung zu unterzeichnen.

Der Gemeinderatsbeschluss vom 13.03.2012 wird hiermit aufgehoben.

Einstimmig beschlossen
Ja 14 Nein 0 Anwesend 14

Im Zusammenhang mit der Anpassung der GebUhren fUr die Ausleihung der Marktstande
beantragt Gemeinderat Florian Pinzl die Aufhebung sowie die Ruckerstattung der den
Vereinen in Rechnung gestellten AusleihgebUhren fUr das Jahr 2025.

Der Gemeinderat lehnt den Antrag ab.

Mehrheitlich abgelehnt
Ja 13 Nein 1 Anwesend 14
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10. Bekannitgabe von Beschlussen aus nichtéffentlichen Sitzungen

Der erste BUrgermeister gibt nach Wegfall der Geheimhaltungsgrinde folgenden
Beschluss aus der nichtoffentlichen Gemeinderatssitzung vom 01.04.2026 bekannt:

Der Gemeinderat beschlieBt, dem Nachtrag einer Firma aus dem Landkreis Regen Uber
drei zusatzliche Sitzgruppen fur die Grundschule und den Kindergarten in Edenstetten wird
zugestimmt.

Zur Kenntnis genommen

11. Bekanntgaben, Wiunsche, Antrage

Bekanntgaben:

Termine:

Hinweise:

AnschlieBend findet eine nichtéffentliche Sitzung statt.

Stefan Achatz Josef Menacher
Erster Burgermeister SchriftfUhrung
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5. Satzung zur Anderung der
Gebihrensatzung fir das Freibad der Gemeinde Bernried
Vom 28.04.2026

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erldsst die
Gemeinde Bernried folgende 4. Satzung zur Anderung der GebuUhrensatzung fUr das
Freibad:

§1

Die GebUhrensatzung fir das Freibad der Gemeinde Bernried vom 08.07.1992
(verdffentlicht durch Niederlegung zur Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung
Bernried, Birket 34, 94505 Bernried und Hinweis durch Anschlag an der Gemeindetafel
vom 08.07.1992 bis 31.07.1992), zuletzt gedndert durch Satzung vom 05.05.2023 wird
wie folgt gedndert:
1.§ 2 Abs. 1 Nr. 1 erhdlt folgende Fassung:

Gebuhrenarten, -maBstab und -sdtze

(1) Es werden folgende EintrittsgebUhren erhoben:

1. FUr die einmalige Benutzung

a) Erwachsene (ab vollendeten 18. Lebensjahr) 2,50 €
Erwachsene, die das Freibad nach 17.00 Uhr
betreten 2,00€
Erwachsene (Urlauber mit Gastepass) 2,00 €
Erwachsene (Urlauber mit Gastepass), die das
Freibad nach 17.00 Uhr betreten 1,50 €
b) Kinder vom vollendeten é. bis zum
vollendeten 14. Lebensjahr 1,50 €
Kinder, die das Freibad nach 17.00 Uhr betreten Freier Eintritt
c) Jugendliche vom vollendeten 14. bis
zum vollendeten 18. Lebensjahr 2,00 €
Jugendliche, die das Freibad nach 17.00 Uhr betreten 1,50 €

d

freiwiliger Wehrdienst oder

Bundesfreiwilligendienst (gegen Ausweis) 2,00 €
freiwilliger Wehrdienst oder

Bundesfreiwilligendienst (gegen Ausweis),

die das Freibad nach 17.00 Uhr befreten 1.50 €

e) Schwerbehinderte mit Schwerbehindertenausweis
und deren notwendige Begleitperson - €



§2

Inkraftireten

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Bernried, den (Gemeinderatsibeschluss)
Bernried, den (Satzungsausfertigung)
Achatz

Erster BUrgermeister

Seite 10 von
10



	REF_SITEXT
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	BM_TEXT4
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	BM_Text2
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen2
	Kontrollkästchen3
	Kontrollkästchen4
	Kontrollkästchen5
	Kontrollkästchen6
	Betreff
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu

